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Unterschiedliche Noten
für altersdurchmischtes Lernen
Das alternative Unterrichtsmodell ist im Kanton Zürich beliebt – mit Ausnahmen

Nach Zumikon hat auch Thalwil
beschlossen, wieder Jahrgangs
klassen einzuführen. Die Gründe
dafür gleichen sich. Doch es gibt
zahlreiche Gegenbeispiele.

NILS PFÄNDLER

Die Hoffnung war gross: Als die Schul
pflege Thalwil beschloss, ab dem Schul
jahr 2015/16 im Schulhaus Sonnenberg
auf altersdurchmischtes Lernen (AdL)
zu setzen, versprach sie sich viel vom
neuen Schulmodell. Durch die Öffnung
der Klassenstruktur sollten die Schüle
rinnen und Schüler miteinander, vonein
ander und nebeneinander lernen, hiess
es vor dem Start des Pilotprojekts ver
heissungsvoll. Die Unterrichtsform er
weitere die Selbst und die Sozialkompe
tenz, zudem verbessere sich die Schul
qualität aufgrund der neuen Art von Zu
sammenarbeit unter den Lehrpersonen.

Drei Jahre später ist die Euphorie
verflogen. Vor kurzem gab die Ge
meinde am linken Zürichseeufer be
kannt, das Pilotprojekt im Sommer 2019
zu beenden. Damit trifft Thalwil dieselbe
Entscheidung wie Zumikon, das die
Klassen mit Schülern verschiedenen
Alters nach heftigen Auseinandersetzun
gen bereits vor zwei Jahren aufgab. Die
Begründungen der beiden Schulen für
diesen Schritt gleichen sich stark.

Skeptische Eltern

Auf die Qualität des Unterrichts und die
Leistungen der Schüler habe die Unter
richtsform keinen negativen Einfluss ge
habt, hiess es einstimmig.An beiden Or
ten wurden jedoch fehlende Ressourcen
geltend gemacht. Es mangle an Personal
oder geeigneten Räumlichkeiten. Einige
Lehrerinnen und Lehrer fühlten sich
aufgrund der Unterrichtsform stark be
lastet, schrieb die Schulpflege Thalwil
Ende Oktober in ihrer Mitteilung.
Hauptsächlich kritisiert wurden der
grössere zeitliche Aufwand für die Vor
bereitung und die Koordination sowie
eine anspruchsvollere inhaltliche Arbeit
mit den Schülern unterschiedlichen
Alters.

Sowohl an der Pfnüselküste als auch
auf dem Zürichberg spielten zudem die
Eltern eine entscheidende Rolle. Es sei

in den letzten Jahren nicht gelungen, die
Akzeptanz der Eltern für altersdurch
mischtes Lernen zu gewinnen, sagte der
Zumiker Schulpflegepräsident Andreas
Hugi (fdp.) vor zwei Jahren. Nun be
zeichnet auch die Schulpflege Thalwil die
skeptischen und kritischen Eltern als ge
wichtigen Grund für die Rückkehr zu
Jahrgangsklassen.

Bereits als sich Zumikon vom Modell
der Mehrjahrgangsklassen verabschie
dete, wurde gemutmasst, dass der Ent
scheid Signalwirkung haben könnte.
Doch der AdLTrend nahm kein Ende,
wie die kantonalen Zahlen zeigen. Seit
dem Jahr 2000 hat die Anzahl an Klas

sen mit mehreren Jahrgängen stetig zu
genommen. Mit dem Volksschulgesetz
2005 und der Stärkung der Schulleitun
gen kam es zwischen 2006 und 2010 zu
einem regelrechten Boom. Seither hat
sich der Anteil an altersdurchmischten
Klassen im gesamten Kanton Zürich ein
gependelt.Von den insgesamt 5642 Klas
sen der Volksschule umfassten letztes
Jahr 729 – und damit rund 13 Prozent –
zwei oder mehr Jahrgänge.

Jörg Berger ist Schulleiter in Knonau
und Verantwortlicher für das Netzwerk
von AdLSchulen im Kanton Zürich.
Der 37Jährige bezeichnet das alters
durchmischte Lernen trotzdem nicht
pauschal als beste Lösung für alle Schu
len. «Der Mehraufwand für die Lehr
personen lässt sich nicht abstreiten», sagt
Berger. «Die Lehrer müssen deshalb
vom Modell überzeugt sein.» Durch AdL
herrsche eine noch grössere Heterogeni
tät in den Schulklassen, und die Lehrer
müssten mehrere Dinge gleichzeitig im
Auge behalten. Es gehe aber gar nicht
darum, AdL und herkömmliche Jahr
gangsklassen gegeneinander auszuspie
len: «Das Schulmodell ist zweitrangig»,
sagt Berger. Im Vordergrund stehe ein
guter Unterricht.

Zusätzliche Kosten

Für eine erfolgreiche Umsetzung des
Modells müssen laut Berger bestimmte
Voraussetzungen erfüllt sein. So verfügt
die Schule Knonau über genügend
Räume, die über die einzelnen Klassen
zimmer hinausgehen. Das erleichtere die
Arbeit mit den unterschiedlich alten
Kindern, sagt Berger. Zudem müsse sich
eine Schule sorgfältig auf ein AdLPro
jekt vorbereiten und sich auch fragen, ob
der finanzielle Mehraufwand getragen
werden könne. Zusätzliche Kosten kön
nen durchaus aufkommen: Für Schulen
mit Mehrjahrgangsklassen gilt nämlich
ein Richtwert von 21 statt 25 Schülern
pro Klasse.Ausserdem muss der Sprach
unterricht teilweise separat nach Jahr
gängen erteilt werden. Deshalb bean
sprucht altersdurchmischtes Lernen ten
denziell mehr Stellenprozente.

Berger ist überzeugt, dass man die
Mütter und Väter von Beginn an in den
Prozess einbeziehen muss, um nicht wie
in Zumikon und Thalwil am Widerstand
der Eltern zu scheitern. «Ihr Vertrauen
in die Schule ist entscheidend.» Als man
in Knonau vor zehn Jahren die erste
altersdurchmischte Klasse einführte,
habe man die Eltern eingeladen, den
Unterricht zu besuchen. «Die zwei Klas
senlehrerinnen haben einen sagenhaf
ten Job gemacht», sagt der Schulleiter,
«danach hatten wir die Rückendeckung
der Eltern.»

Als Leiter einer Primarschule, in der
jeweils zwei Jahrgänge in einer Klasse
unterrichtet werden, überwiegen für Jörg
Berger die Vorteile des AdL. Vor allem
in den Bereichen des sozialen Lernens
und der Stärkung der Selbstkompeten
zen sei es «ein ideales Modell». Zudem
habe sich die Zusammenarbeit unter den

Lehrern der Parallelklassen verstärkt. Es
seien gemeinsame Leitfäden entwickelt
worden, man orientiere sich aneinander
und lerne von den anderen.

Auch Bergers Erfahrungen aus dem
Unterricht sind positiv. Es habe sich bei
spielsweise gezeigt, dass schulisch
schwächere Kinder, die mit jüngeren
Schülern im gleichen Klassenzimmer
lernten, öfter ein Erfolgserlebnis hätten.
Wenn der Zweitklässler dem Erstkläss
ler etwas erkläre, dann sehe er, was er
schon alles gelernt habe, sagt Berger. In
Erinnerung sei ihm auch ein introver
tiertes Mädchen geblieben, das im letz
ten Primarschuljahr erstmals in eine
altersdurchmischte Klasse gekommen
sei. Unter den jüngeren Mitschülerin
nen habe es eine neue soziale Rolle in
der Klasse gefunden – und vor dem
Übertritt in die Oberstufe neues Selbst
vertrauen getankt.

Mitarbeiter einer Autogarage haben jahrelang illegale
Geschäfte gemacht – und müssen nun teuer bezahlen SEITE 20

Claudio Bernasconi besitzt die grösste Whisky-Sammlung
der Welt – mit einem ganz besonderen Destillat SEITE 21

Für eine erfolgreiche Umsetzung des altersdurchmischten Lernens müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Sonst steht
das Modell auf wackligen Beinen. GORAN BASIC / NZZ
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Altersdurchmischtes Lernen liegt im Kanton Zürich nach wie vor imTrend
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«Der Mehraufwand
für die Lehrpersonen
lässt sich nicht
abstreiten.»
Jörg Berger
Verantwortlicher für das Netzwerk
von AdL-Schulen im Kanton Zürich

Fussballstadion Hardturm
Städtische Abstimmung
vom 25. November 2018

«Weder falsch
noch irreführend»
Der Bezirksrat Zürich lehnt Rekurs
zur Stadion-Abstimmung ab

dfr. · Der Abstimmungskampf um das
Zürcher Fussballstadion wird unge
wohnt intensiv geführt. Die Gegner des
Projekts haben auch die Justiz einge
schaltet. Acht Personen reichten im
Vorfeld des Urnengangs vom
25. November einen Stimmrechtsrekurs
beim Bezirksrat ein. Sie warfen dem
Stadtrat vor, in einer Medienmitteilung
und in der Abstimmungszeitung «falsch,
widersprüchlich und irreführend» infor
miert zu haben.

Der Bezirksrat hat den Rekurs nun
vollumfänglich abgelehnt. Im 26seitigen
Beschluss, der am Donnerstag veröffent
licht worden ist, wird der Stadtrat entlas
tet. Er habe «weder falsch noch irrefüh
rend» kommuniziert. Der Entscheid ist
noch nicht rechtskräftig.

Der sogenannte Koordinationsaus
schuss «Nein zum HardturmBschiss»
teilt mit, dass er den Beschluss an das
Verwaltungsgericht weiterziehen werde.
Der Bezirksrat sei generell «behörden
freundlich», schreibt das Komitee. Als
Beispiel führt es das Urteil zum Kauf der
sogenannten Gammelhäuser im Kreis 4

an. Der Bezirksrat habe den Stadtrat in
diesem Entscheid «gedeckt»; erst das
Verwaltungsgericht habe den Fehler
dann korrigiert.An ihrem Hauptvorwurf
halten die Gegner der Vorlage fest: Der
Stadtrat betreibe in der Stadionfrage ein
seitig Propaganda; die Öffentlichkeit
werde getäuscht. Konkret sind auf dem
Hardturmareal in ZürichWest ein Fuss
ballstadion für 18 000 Zuschauer, eine
Genossenschaftssiedlung mit 174 Woh
nungen und zwei Hochhäuser mit rund
600 Wohnungen im mittleren Preis
segment geplant.

«Ohne jegliche Polemik»

In ihrer Beschwerde rügten die Rekur
renten unter anderem, dass der Stadtrat
in einer Medienmitteilung von 299 ge
meinnützigen Wohnungen gesprochen
habe, die mit dem Projekt Ensemble ent
stünden. Tatsächlich sind in der Vorlage,
über die am Sonntag abgestimmt wird,
lediglich die 174 gemeinnützigen Woh
nungen in der Genossenschaftssiedlung
vorgesehen. Die restlichen 125 könnten
erst zu einem späteren Zeitpunkt ge
schaffen werden. Sie müssten der Credit
Suisse zuerst abgekauft werden.

Der Bezirksrat hält die Formulierun
gen des Stadtrats für problemlos, wie aus
seinem Beschluss hervorgeht. Die
Medienmitteilung erscheine sachlich und
hinterlasse «ohne jegliche Polemik»
einen wohlabgewogenen Eindruck. Aus
dem Text gehe deutlich hervor, wie viele
gemeinnützige Wohnungen im Projekt
vorgesehen seien. Dies gelte auch für die
Abstimmungszeitung. Es werde klar er
sichtlich, dass die 125 zusätzlichen Woh
nungen Gegenstand von möglichen
Folgegeschäften wären. Auch die Aus
führungen zum Baurechtszins und zu
den vorgesehenen Mietzinsen in den bei
den geplanten Hochhäusern seien in
Ordnung. Insgesamt werde in der stadt
rätlichen Weisung nichts Abstimmungs
relevantes verschwiegen.

Abstimmung annullieren

Bereits am 11. Oktober hatte der Be
zirksrat gegen die Rekurrenten ent
schieden. Damals ging es um die Ge
währung einer sofortigen superproviso
rischen Verfügung. Sollte das Verwal
tungsgericht den Entscheid des
Bezirksrats aufheben, verlangen die
StadionGegner, dass das Abstim
mungsresultat vom Sonntag bei einem
Ja annulliert würde.
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